
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rahmenausschreibung 
Geländewagen-Trial 

Quad-Trial 2019 
 

Einschreibtermin für den Allround-Pokal: 1. Mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.nord-ostsee-pokal.de 
 

 
 

Termine 2019 
 
07.04.2019  ABGESAGT 
32. ADAC Holstein Trial für Geländewagen und Quad 
AC Kellinghusen 
 

28.04.2019 
47. ADAC Geländewagen-, Quad- und ATV-Trial 
Wühlmäuse Schleswig-Holstein 
 

11.05.2019 
68. ADAC-Geländewagen-, Quad- und ATV-Trial 
MSC Lägerdorf 
 

12.05.2019 
69. ADAC-Geländewagen-, Quad- und ATV-Trial 
MSC Lägerdorf 
 

02.06.2019 
64. ADAC-Trial für Geländewagen, Quad und ATV 
MSC Bennebek 
 

22.06.2019 
33. ADAC Holstein Trial für Geländewagen und Quad 
AC Kellinghusen 
 

23.06.2019 
34. ADAC Holstein Trial für Geländewagen und Quad 
AC Kellinghusen 
 

18.08.2019 
48. ADAC Geländewagen-, Quad- und ATV-Trial 
Wühlmäuse Schleswig-Holstein 
 

14.09.2019 
22. ADAC Nacht-Trial für Geländewagen, Quad und ATV 
MSC Bennebek 
 

15.09.2019 
65. ADAC Geländewagen-, Quad- und ATV-Trial 
MSC Bennebek 
 

05.10.2019 
5. ADAC Quad- und ATV-Trial 
MSC Bennebek / AC Kellinghusen 
 

05.10.2019 
Verbandsendlauf ohne NOP-Wertung 
MSC Bennebek / AC Kellinghusen 
 
 

 
 

Die NOP-Ehrung der Sparten „Automobil-Slalom“, „Gelände-
wagen- und Quad-Trial“, „Kart-Racing“, und „Superkart-Sla-
lom der Klassen 2 + 3“ findet am Sonntag, dem 24. Novem-
ber 2019 im Gasthof „Ritzebüttel“ in Nortorf statt. 
 
 

 
 

NOP-Spartenleiter „Geländewagen- und Quad-Trial“ 
Uwe Hinrichsen, MSC Bennebek 
Holtreeg 1, 24855 Gammellund | Telefon: 0 46 25 / 307 
E-Mail: uwe.hinrichsen@nord-ostsee-pokal.de 
 
 

 

Sonderwertung 
„Der Nord- Ostsee-Pokal 

für den besten Allround-Sportler“ 
 

„Der Nord- Ostsee-Pokal für den besten Allround-Sportler“ wird 
gemäß folgenden Bestimmungen verliehen: 
 

 1. Alle Meisterschaften des NOPs werden gewertet: Slalom 
(DMSB), Clubslalom oder „Youngster-Cup“ oder „Newcomer“, 
Geländewagen- oder Quad-Trial, Kart-Racing, Superkart-Sla-
lom und Jugendkart-Slalom. 

 

 2. Der Bewerber muss mindestens in einer der unter Nr. 1 ge-
nannten Meisterschaften des NOP platziert sein. 

 

 3.  Der Bewerber muss in mindestens zwei der übrigen Meister-
schaften einmal bei einer Veranstaltung des NOP gestartet 
sein. 

 

 4.  Gewertet werden aus einer Meisterschaft, in der der Bewerber 
platziert ist, die drei besten Ergebnisse plus maximal je zwei 
Ergebnisse aus maximal 3 weiteren Meisterschaften. 

 

 5. Jedes Einzelergebnis kann nur 1 x in die Wertung eingebracht 
werden. 

 

 6.  Die Punktezuteilung für die eingebrachten Veranstaltungen er-
folgt gemäß Wertungstabelle, die am Ende dieser Rahmen-
ausschreibung abgedruckt ist. 

 

 7.  Der Gewinner des Nord- Ostsee-Pokals ist derjenige Bewer-
ber, der auf diese Art die höchste Punktzahl erreicht. 

 

 8. Bei Punktgleichheit entscheidet: 
1. die Mehrzahl der Veranstaltungen und 
2. die Mehrzahl der besseren Plätze. 

 

 9. Die Bewerber müssen sich per formloser Mail an den Vorsit-
zenden des NOP holger.haulsen@nord-ostsee-pokal.de bis 
spätestens 1. Mai 2019 einschreiben. Es wird eine Einschreib-
gebühr in Höhe von EUR 10,00 erhoben. Dieses ist ebenfalls 
bis zu diesem Termin auf das Konto des NOP bei der Spar-
kasse Südholstein (IBAN: DE86 2305 1030 0000 7610 60) zu 
überweisen. 

 

 10. Die Bewerber müssen mit dem Wertungsformular bis spätes-
tens 5. November 2019 ihre in die Wertung einzubringenden 
Veranstaltungsergebnisse dem Vorsitzenden des NOP 

 

Holger Haulsen, Hopfenwiese 7, 24837 Schleswig 
Fax: 0 46 21 / 99 68 59 

E-Mail: holger.haulsen@nord-ostsee-pokal.de 
melden. 

 

 11. In Zweifelsfällen obliegt die Auslegung dieser Meisterschafts-
bestimmungen dem NOP-Vorstand. Seine Entscheidungen 
sind endgültig. 

 

Hinweis für Ergebnisse aus der Sparte „NOP-Kart-Racing“: 
Weil nicht das Tagesergebnis, sondern die einzelnen Läufe einer 
Veranstaltung in die NOP-Meisterschaftswertung der Sparte „Kart-
Racing“ einfließen, werden auch bei der Sonderwertung „Der Nord-
Ostsee-Pokal für den besten Allround-Sportler“ die einzelnen 
Läufe berücksichtigt. Daher ist auf dem Einschreibformular neben 
dem Veranstaltungstitel auch die Lauf-Nummer anzugeben.
____________________________________________________ 

ADAC Nord Ostsee Pokal e.V. 
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NOP-Meisterschaften 
„Geländewagen-Trial“ und „Quad-Trial“ 

 
Allgemeines 
Grundlage der NOP-Meisterschaften „Geländewagen-Trial“ und 
„Quad-Trial“ ist das Reglement für Geländewagen-Trial des ADAC 
Schleswig-Holstein in der neuesten Fassung. Ergänzt wird sie 
durch diese Rahmenausschreibung, die die besonderen Meister-
schaftsbedingungen des ADAC Nord- Ostsee-Pokals regelt. In 
Zweifelsfällen obliegt die Auslegung dieser Meisterschaftsbestim-
mungen dem NOP-Vorstand. Seine Entscheidungen sind endgültig. 
 

Die Fahrer, die an dem jährlich stattfindenden Deutschen Ver-
bandsendlauf teilnehmenden Fahrer erhalten vom NOP e.V. einen 
Kostenzuschuss. 
 

Wertung 
a) Einzelwertung (Klasse) 
Bei Punktgleichheit sind die betreffenden Fahrer gleich platziert und 
der nächstplatzierte Fahrer rückt nicht auf. 
 

b) Mannschaftswertung 
Es können Mannschaften genannt werden, die aus 3 bis maximal 5 
Fahrzeugen bestehen. Gewertet werden die drei besten Fahrer. In 
jeder Mannschaft muss mindestens eine Person (Mannschaftsfüh-
rer) der nennenden Vereinigung angehören. Andernfalls wird diese 
Mannschaft für diese Veranstaltung in der NOP-Wertung nicht be-
rücksichtigt. 
 

Die Punktezuteilung bei den Einzelveranstaltungen richtet sich 
nach der Wertungstabelle des ADAC Schleswig-Holstein. Bei 
Punktgleichheit wird ex-aequo gewertet, die nachfolgenden Mann-
schaften rücken nicht auf. Die Mannschaft mit der höchsten Punkt-
summe wird erster Mannschaftssieger. 
 

Meisterschaftswertung 
In der Einzelwertung wird eine getrennte Wertung für Geländewa-
genfahrer und Quad-/ATV-Fahrer erstellt. 
 

Sowohl in der Einzel- wie auch in der Mannschaftswertung werden 
2/3 der durchgeführten Veranstaltungen zur Jahreswertung heran-
gezogen. Sich ergebende Bruchteile unter 0,5 werden abgerundet, 
ab 0,5 aufgerundet. 
 

Der Fahrer bzw. die Mannschaft erhält Punkte nach der Wertungs-
tabelle des ADAC Schleswig-Holstein. Wer die höchste Wertungs-
summe erreicht hat, ist „NOP-Geländewagen-Trial-Meister“, „NOP-
Quad-Trial-Meister“ bzw. „NOP- Trial-Mannschaftssieger“. Bei 
Punktgleichheit entscheiden die meisten Klassensiege bzw. Mann-
schaftssiege, dann die besseren Platzierungen aller Meister-
schaftsläufe. 
 

Die Fahrer/Innen des ausrichtenden Vereines einer NOP- Trial-Ver-
anstaltung erhalten in der Meisterschaftswertung ihre Durch-
schnittspunkte aller im laufenden Jahr erzielten Ergebnisse, wenn 
diese am Veranstaltungstag eine Sachrichterfunktion übernehmen. 
Eine schriftliche Aufstellung aller Sachrichter über deren Nichtteil-
nahme an der jeweiligen Veranstaltung ist am Veranstaltungstag bis 
spätestens 10.00 Uhr dem NOP- Spartenleiter für Trial oder seinem 
Vertreter zu übergeben. Eine Tageswertung dieser Personen er- 
 

 
 



folgt nicht. Der ausrichtende Verein hat in der Abrechnungsliste die 
Personen zu berücksichtigen und deshalb die zur Zeit geltenden 
Teilnehmergebühren an den NOP e.V. zu entrichten. 
 

Für Starter der Jugendklasse (16 – 18 Jahre) gilt folgende Son-
derregelung: Wird bei einzelnen Veranstaltungen diese Klasse 
nicht ausgeschrieben, werden den Jugendlichen hierfür durch-
schnittliche Punkte aus den anderen Veranstaltungen gutge-
schrieben. 

Alle in Wertung kommenden Fahrer und Mannschaften werden mit 
Pokalen ausgezeichnet, sofern sie bei der Ehrung persönlich anwe-
send sind. Die Ehrung ist Bestandteil der Meisterschaft. Pokale wer-
den nicht nachgesandt oder nachgereicht. 
 


 


